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Folgen für die Planung 

Amt für Verkehr, Infrastrukturplanung 



Volkswirtschaftsdirektion 2 

VSS SN 640 241 
 
Querungen für den Fussgänger- 
und leichten Zweiradverkehr 
 
Fussgängerstreifen 
 
Früher: Fussgängerverkehr  
  Fussgängerstreifen 
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Was hat sich geändert 

Fussweg-
netzplanung Anordnungs

voraus-
setzungen 

Sichtweite + 
Erkennungs-

distanz Zugang und 
Auffindbar-

keit 

Abweichen 
von der 
Norm 
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Anordnungsvoraussetzungen 
 

Verkehrsmenge und Geschwindigkeit 
 
Sichtweite 
 
Querungsnachfrage (Spezialfälle) 

Fusswegnetzplanung 
 

 

 
"Querungen für den FV … sind als integrierter 
Bestandteil des Verkehrsraumes zu planen und 
projektieren" (SN 640 240 – Grundlagen) 
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Fusswegnetzplanung 

Querung projektieren 
Punktuell mit 

Vortritt 
Punktuell ohne 

Vortritt 
Flächig mit 

Vortritt 
Flächig ohne 

Vortritt 

Querungsangebot definieren 

Lage Typ Elemente 

Querungsnachfrage ermitteln 

Örtlichkeit Art der Nachfrage Bedeutung der 
Nachfrage 



Volkswirtschaftsdirektion 6 

Fusswegnetzplanung 

Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA 
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Sichtweite und Erkennungsdistanz 
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Sichtweite und Erkennungsdistanz 
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Zugang und Auffindbarkeit 
 

Behindertengerechtigkeit 
 
− Absenkung und Ertastbarkeit der Kante 

 
 
 
 

− Senkrechte Führung ansonsten mit taktil-visueller Leitlinie 
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Abweichungen von der Norm 
 
Verbindlich geregelt: 
 
 

Verkehrstechnischer Bericht: 
 
− Anordnung in der Achse ohne Versatz 
 
 
− Weglassen der Fussgängerschutzinsel bei Fahrbahnbreiten ≥ 8.50m 
 
 
− Unterschreiten des Minimalabstands zu einer LSA 
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Abweichungen von der Norm 
 
Anordnung in der Achse ohne Versatz 
 



Volkswirtschaftsdirektion 12 

Abweichungen von der Norm 
 
Unterschreiten Minimalabstand zu LSA 
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Abweichungen von der Norm 
 
Das Verkehrstechnisches Gutachten muss aufzeigen "…welche Massnahmen 
ergriffen werden müssen, damit die Sicherheit für Fussgänger gewährleistet ist. 
Es enthält:" 
 
− eine Sicherheitsanalyse der Situation 
 
− einen Massnahmenplan 
 
− eine Gesamtbeurteilung 
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